
Nach alledem ist es m. E. gerechtfertigt, in den erör
terten Fällen die Monatsfrist erst mit dem Zeitpunkt 
beginnen zu lassen, in dem dem Anzeigeerstatter die 
Entschließung des Untersuchungsorgans oder des 
Staatsanwalts bekanntgegeben wird. Erst in diesem 
Zeitpunkt erhält er im Sinne des § 245 StPO davon 
Kenntnis, daß eine im Wege der Privatklage zu verfol
gende tätliche Beleidigung vorliegt.

Horst l i e t z a r ,  Oberrichter am BG Erfurt

§§ 38, 39 JGG; § 291 Abs. 1 Ziff. 3 StPO.
Werden im Jugendstrafverfahren, entgegen den Be

stimmungen des § 38 JGG, die Eitern zur Hauptver- 
handlung nicht geladen, ohne daß dafür besondere 
Gründe vorliegen, und findet die Hauptverhandlung 
in ihrer Abwesenheit statt, so führt dies im Berufungs
verfahren zwangsläufig zur Aufhebung des Urteils und 
Zurückverweisung der Sache.

BG Dresden, Urt. vom 31. Januar 1956 — 1 b NDs 6/56.
Das Kreisgericht verurteilte den jugendlichen Angeklagten 

wegen fortgesetzten schweren Diebstahls zu einem Jahr und 
drei Monaten Freiheitsentziehung.

Gegen dieses Urteil wendet sich der Protest des Staats
anwalts. Dem Protest mußte stattgegeben werden.

Aus den G r ü n d e n :
Gern. § 38 JGG haben im Jugendstrafverfahren die 

Eltern als die für die Erziehung verantwortlichen Per
sonen an der Hauptverhandlung teilzunehmen. Nur aus 
besonderen Gründen kann von der Ladung der Erzie
hungspflichtigen abgesehen werden. Den Erziehungs
pflichtigen steht auch das Recht zu — soweit der Be
schuldigte ein Recht darauf hat —, gehört zu werden, 
Fragen und Anträge zu stellen oder bei Untersuchungen 
anwesend zu sein (§ 39 Abs. 1 JGG). In dem Verfahren 
gegen den Angeklagten sind die Eltern, entgegen der 
Vorschrift des § 38 JGG, nicht beteiligt worden. Sie 
wurden zur Hauptverhandlung nicht geladen und waren 
daher nicht anwesend. Die Hauptverhandlung fand also 
in Abwesenheit eines Beteiligten, dessen Anwesenheit 
das Gesetz — in diesem Fall § 38 JGG — vorschreibt, — 
statt. Ein Grund, die Eltern von der Hauptverhandlung 
auszuschließen, liegt nicht vor. Auf Grund dieser Ge
setzesverletzung war das angefochtene Urteil gern. § 291 
Ziff. 3 StPO aufzuheben.

Zivilrecht
§ 330 ZPO.
Kann gegen einen Kläger, der einen volkseigenen 

Anspruch geltend macht, ein Versäumnisurteil erlassen 
werden?

BG Leipzig, Beschl. vom 18. August 1955 — 4 OV 67/55.
Nach vorausgegangenem Mahnverfahren hat der Kläger, ein 

VEB, mit Schriftsatz vom 19. Juli 1955 beantragt, die Beklagte 
zur Zahlung von 10 256 DM zu verurteilen. Im Termin zur 
mündlichen Verhandlung, am 26. Juli 1955, baten die Parteien 
zwecks weiterer Vorbereitung um einen neuen Termin. Zum 
Termin vom 16. August 1955 erschien für den Kläger, der 
mündlich geladen war, niemand. Die Beklagte beantragte 
unter Bezugnahme auf ihren Schriftsatz vom 12. August 1955 
ein die Klage abweisendes Versäumnisurteil. Dem Antrag 
wurde nicht stattgegeben.

Aus den G r ü n d e n :
Ein Versäumnisurteil gegen den Kläger (§ 330 ZPO) 

setzt zwar Sachprüfung nicht voraus; wird jedoch be
rücksichtigt, daß dem Nichterscheinen des Klägers 
unterstellt wird, er wolle auf den Anspruch verzichten, 
so gilt dies nicht, wenn der Anspruch von einem 
Rechtsträger von Volkseigentum geltend gemacht wird. 
Der Grundsatz, daß Volkseigentum unantastbar ist, 
schließt auch einen Verzicht auf einen geltend ge
machten Anspruch aus. Insofern ist es nicht in das 
Belieben eines Rechtsträgers von Volkseigentum ge
stellt, auf einen Anspruch zu verzichten, noch kann 
seinem Verhalten, wie im vorliegenden Falle, entnom
men werden, daß er auf die weitere Geltendmachung 
des Anspruchs verzichten wolle. Daraus folgt, daß im 
Versäumnisverfahren über einen volkseigenen Anspruch 
nicht erkannt werden kann.

Darüber hinaus liegt auch kein auf die Verletzung 
der Mitwirkungspflicht einer Partei begründetes Rechts^ 
Schutzbedürfnis vor, das den Erlaß eines Versäumnis
urteils rechtfertigen würde, wenn die säumige Partei

Rechtsträger von Volkseigentum ist. Wird berück
sichtigt, daß das Versäumnisverfahren seine Berechti
gung aus der Verletzung des Grundsatzes der Unmittel
barkeit, der Pflicht einer Partei, in der mündlichen 
Verhandlung mitzuwirken (§ 128 ZPO), herleitet, so 
bedarf es ibei Säumnis eines Rechtsträgers von Volks
eigentum der nach der ZPO gegebenen Sanktionsmög
lichkeiten nicht. Anders als bei privaten Parteien kann 
in diesem Falle das Gericht durch einen Kritikbeschluß 
an das der säumigen Partei übergeordnete Organ auf 
deren Mitwirkungspflicht hinweisen.

Der Beklagten erwächst aus der Zurückweisung ihres 
Antrags auch kein Rechtsnachteil; sind ihr durch die 
Säumnis des Klägers Kosten entstanden, dann steht 
ihr ein Erstattungsanspruch zu (§ 95 ZPO).

Aus vorstehenden Gründen rechtfertigt sich die 
Zurückweisung des Antrags.

A n m e r k u n g :
Der Entscheidung kann nicht zugestimmt werden.
Das Bezirksgericht geht davon aus, daß bei Säumnis 

eines Rechtsträgers von Volkseigentum, der am Prozeß 
als Kläger beteiligt ist, der Erlaß eines Versäumnis
urteils der Sanktionierung eines Anspruchsverzichts 
gleichkämev Ein solcher Verzicht widerspräche jedoch 
dem Grundsatz der Unantastbarkeit des Volkseigentums, 
und es. sei daher unzulässig, dem Antrag des Verklag
ten auf Erlaß eines Versäumnisurteils gegen den säumi
gen Kläger nachzukommen.

1. Es ist ein Irrtum, wenn das Bezirksgericht an
nimmt, daß § 330 ZPO dem Nichterscheinen des Klägers 
unterstellt, „er wolle auf den Anspruch verzichten“. 
Wenn man schon von einem Verzicht sprechen will, so 
höchstens von einem Verzicht auf Weiterführung des 
Prozesses. § 330 ZPO sagt nichts weiter, als daß der 
Kläger, der im Termin zur mündlichen Verhandlung 
nicht erscheint, mit der Klage abzuweisen ist. Er stellt 
keine Fiktion eines Anspruchsverzichts auf. Für die 
Anwendbarkeit des § 330 ZPO ist es völlig gleichgültig 
(abgesehen von den §§ 335, 337 ZPO), welche Beweg
gründe für das Nichterscheinen des ordnungsgemäß 
geladenen Klägers im konkreten Fall vorliegen. Die 
Fiktion, die das BG Leipzig in den § 330 ZPO hinein
liest, ist in dieser Vorschrift gar nicht enthalten. Und 
in der Realität sieht es auch oft nicht so aus, daß der 
säumige Kläger, der den Prozeß nicht weiter verfolgen 
will, auf seinen Anspruch verzichtet. Ein Verzicht 
k a n n  vorliegen; es kann aber auch durchaus möglich 
sein, daß der Kläger festgestellt hat, daß ihm der 
geltend gemachte Anspruch überhaupt nicht zusteht.

Überdies steht gern. § 338 ZPO der säumigen Partei 
stets der Rechtsbehelf des Einspruchs zu, der es ihr ohne 
besondere Schwierigkeiten ermöglicht, trotz des er
gangenen Versäumnisurteils eine Fortführung des Ver
fahrens zu, erreichen. Es liegt demnach während des 
Laufes der Einspruchsfrist immer noch in der Hand der 
verurteilten Partei, auf den Gang der Rechtsverfolgung 
und damit auf die Durchsetzung ihres angeblichen An
spruchs Einfluß nehmen.

Es ist demnach nicht sicher, daß es sich im gegebenen 
Fall beim Erlaß eines Versäumnisurteils tatsächlich um 
die Sanktionierung eines Anspruchsverzichts gehandelt 
hätte. Der Beschluß des BG Leipzig stützt sich somit 
lediglich auf eine Eventualität und ist deshalb schon 
insofern fehlerhaft.

2. Neben dieser mehr formellen Seite der Kritik be
stehen aber noch weitere Bedenken.

Es ist nicht richtig, wenn das Gericht die absolute 
Behauptung aufstellt, ein Rechtsträger von Volkseigen
tum, dürfe auf eine Forderung nicht verzichten. Diese 
Behauptung widerspricht völlig der bisherigen Praxis 
der Gerichte der DDR, die Verfügungen über Volks
eigentum von seiten seiner Rechtsträger — gleichgültig 
in welche Form eine solche Verfügung gekleidet war — 
durch gerichtliche Maßnahmen sanktionierten, wenn 
immer nur die Gesetze eingehalten wurden. Sicher 
stimmt die genannte Auffassung nicht einmal mit der 
bisherigen Praxis des BG Leipzig überein.

In welchen Fällen der Verzicht auf einen Anspruch 
den Grundsatz der Unantastbarkeit des Volkseigen
tums berührt, ist sehr differenziert zu beurteilen. Eins 
ist aber sicher richtig, daß die Verfügung über An
sprüche, die im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
des Rechtsträgers von Volkseigentum entstanden sind,
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